
   
Mietbedingungen 
 
für Mietgeräte und die  e.KONZEPT- Ausstellungs-  und Messesysteme - Stand: 01.03.2013 
 

1. Diese Mietbedingungen gelten für unsere sämtlichen Mietgeräte. Abweichende allgemeine Bedingungen des Mieters 
gelten nur dann, wenn wir ihnen schriftlich zustimmen. 
 

2. Maßgebend sind die schriftlich vereinbarten, im Übrigen die bei uns üblichen Arbeits- und Materialpreise und 
verstehen sich netto. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist hinzuzurechnen. 
 

3. Der Vermieter verpflichtet sich, dem Mieter den Mietgegenstand für die vereinbarte Mietzeit in Miete zu überlassen. 
Der Vermieter hat den Mietgegenstand in einwandfreiem und betriebsfähigem Zustand mit den erforderlichen 
Unterlagen zu übergeben. Der Mieter soll den Mietgegenstand vor Mietbeginn besichtigen und etwaige Mängel rügen 
sowie die Vollständigkeit des Zubehörs prüfen. Der Vermieter ist bei der Prüfung auf Wunsch behilflich. Der Vermieter 
behält sich im Falle höherer Gewalt vor, dem Mieter anstelle der bestellten Mietstücke gleichwertige oder bessere 
Ersatzstücke zu liefern. Forderungen können aus derartigen Ersatzleistungen nicht geltend gemacht werden. 
 

4. Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand nur bestimmungsgemäß einzusetzen, die einschlägigen 
Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzbestimmungen sorgfältig zu beachten, die Miete vereinbarungsgemäß zu zahlen, 
den Mietgegenstand ordnungsgemäß zu behandeln und bei Ablauf der Mietzeit gesäubert zurückzugeben. Das Mietgut 
wird nur für den vereinbarten Zeitraum zur Verfügung gestellt. Eine Verlängerung der Mietdauer erfordert die schriftliche 
Zustimmung des Vermieters. 
 

5. Der Mieter haftet für alle Beschädigungen des Mietgegenstands, die durch Vorsatz, Fahrlässigkeit und nicht 
bestimmungsgemäßen Gebrauch auftreten. 
 

6. Der Mieter haftet für den Verlust der Mietsache. Der Mieter hat den Mietgegenstand sorgfältig aufzubewahren, 
insbesondere gegen Diebstahl zu sichern und vor Feuer und Witterungseinflüssen zu schützen. 
Bei Verlust des Mietgegenstands oder Zubehörs oder wenn Zubehör vom Mieter unbrauchbar gemacht wurde, werden 
die betreffenden Teile zum Wiederbeschaffungswert am Tag des Verlusts oder der Unbrauchbarmachung berechnet.  
 

7. Der Vermieter übernimmt keine Haftung für Schäden, die dadurch eingetreten sind, dass der Mietgegenstand nicht 
bestimmungsgemäß oder sachgerecht verwendet wurde. 
 

8. Wird der Mietgegenstand später als vereinbart zurückgegeben, so verlängert sich die Mietzeit jeweils um volle zu 
berechnende Zeiteinheiten. Wird ein Mietvertrag geschlossen, der Mietgegenstand jedoch nicht abgeholt oder vor 
Ablauf der vereinbarten Mietzeit zurückgegeben, so besteht der Mietanspruch für die volle Mietzeit fort. 
 

9. Den Transport des Mietgegenstands zum Mieter und zurück zum Vermieter übernimmt der Mieter. Er trägt auch das 
Transportrisiko. Auf Wunsch des Mieters kann der Mietgegenstand, unter Verrechnung einer angemessenen Gebühr, 
dem Mieter zugestellt, aufgestellt, demontiert und wieder abgeholt werden. 
Lieferung und Aufstellung ebenso wie Demontage und Rücktransport erfolgen auf Gefahr des Mieters, soweit nicht der 
Vermieter für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder aus wesentlichen Vertragspflichten haftet. 
 

10. Der Mieter ist verpflichtet, jede Beschädigung der Mietsache dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen, unabhängig 
davon, ob diese Beschädigung auf natürlichem Verschleiß beruht oder vom Vermieter zu vertreten ist. Die Benutzung 
eines beschädigten oder nicht in betriebssicherem Zustand befindlichen Mietgegenstands ist unzulässig. 
Der Mietgegenstand darf weder vom Mieter noch von einer anderen (dritten) Person geöffnet oder repariert werden. 
Sämtliche Reparaturen sind vom Vermieter oder einer von ihm beauftragten Person oder Firma auszuführen. 
Der Vermieter stellt dem Mieter für die Dauer der Reparatur einen anderen, entsprechenden Mietgegenstand zur 
Verfügung, sofern ihm dies möglich ist. Für die Dauer der Reparatur ist der Mieter ebenso wenig von der Zahlung der 
Miete befreit wie beim Verlust des Mietgegenstands, wenn die Beschädigung oder der Verlust von ihm zu vertreten ist. 
In diesen Fällen hat der Mieter die Reparaturkosten zu tragen. 
 

11. Der Vermieter ist zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn der Mieter den Mietgegenstand unsachgemäß gebraucht 
oder den Mietgegenstand Dritten ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters überlässt oder eine rückständige Miete 
trotz schriftlicher Aufforderung zur Zahlung innerhalb von einer Woche nicht bezahlt. 
Im Fall einer fristlosen Kündigung des Mietvertrags hat der Vermieter das Recht, den Mietgegenstand unverzüglich 
zurückzufordern. Wird der Mietgegenstand nicht innerhalb von 2 Werktagen zurückgebracht, so hat der Vermieter das 
Recht, den Mietgegenstand auf Kosten des Mieters abholen zu lassen. 
 

12. Die gemieteten Gegenstände sind nicht versichert. Eine Versicherung des Mietgutes für die Mietzeit wird empfohlen. 
 

13. Salvatoresche Klausel: Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so bleibt der 
Vertrag nach Maßgabe der übrigen Vorschriften aufrechterhalten. 
 

14. Erfüllungsort ist der Sitz des Vermieters. Maßgeblich ist die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, auch 
für Geschäfte mit Auslandskunden im In- und Ausland. Gerichtsstand ist das für den Bereich des Vermieters zuständige 
Gericht. 


